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Die gesellschaftliche Kontrolle des Rundtunks

Kontrolle bedeutet, darüber wachen, dafß die für einen Bereich gültigen Regeln eachtet
werden. An S1e 1St die Kontrolle des Rundfunks gebunden, auf iıhre Anwendung be-
schränkt: Es siınd die gesetzlichen Vorschriften und die ungeschriebenen jJournalistischen
Regeln; beide sind dazu bestimmt, daß der Rundfunk se1lne Funktion 1n der Demo-
kratije erfüllen kann, das Grundrecht nach Art des Grundgesetzes nach allen Seiten
wirksam machen, unbehindert durch Mehrheitsentscheidungen un: Staatsorgane der
Kontrolle der Gewalten dienen, indem umtassend un: zuverläss1ıg über Ereignisse,
Entwicklungen un Meıinungen informiert, der Vielfalt des Lebens teilnehmen aßt
Kontrolle des Rundfunks bedeutet also Kontrolle über eın selbst der Kontrolle die-
nendes UOrgan der Gesellschaft. Daraus ergeben sıch zwıngende Folgerungen; über diese
sollte ine Eınigung allen einer Wirksamkeit der Kontrolle Interessierten
möglıch se1n, denn talsche Kontrolle durch talsche Kontrolleure verfehlt ıhren 7Zweck

Zum IThema gyehört nıcht die Rechtsaufsicht des Staates, über deren Grenzen dem-
nächst das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird: gesellschaftlicher Kontrolle
verstehe ıch nıcht das Bündel der Bedingungen und Auflagen, das Regierungen un: Land-
Lage den Rundfunkanstalten bei der Gebührenfestsetzung auferlegen, nıcht das Votum
der täglıchen Einschaltquoten, sondern die Tätigkeit der gesetzlichen Institution der
Aufsichtsgremien. Unzufriedenheit miıt Sendungen pflegt sıch in der Forderung nach
deren Reform nıederzuschlagen. Diese Forderung 1St 1n der etzten eıit lebhafter SC-
worden;: S1Ee ezieht sıch sowohl auf die Funktion W1e€e auf die Zusammensetzung der
Organe. Immer wieder wiırd versucht, das Aufsichtsorgan ZUT. Nnstanz für Mitbestim-
Mung über Sendungen, über den journalistischen Arbeitsprozefß machen, se1ne Z
ständigkeit für Personalentscheidungen erweıtern. Jle Vorschläge, insbesondere
auch die zahlreichen für die Zusammensetzung des Rundfunkrats, mussen daraufhin
geprüft werden, welche Vorstellung VO  a} der Funktion des Rundtunks ihnen zugrunde
liegt

Rückblick

Nıcht 1Ur der Vergangenheit gehört die Sorge A, die Oktober 1950 1n einem
Memorandum die Geschäftsführung der C4  < laut wurde, der Sender werde, WenNn

Von jeglichem Einflufß der Regierung un der politischen Parteıen freigehalten werde,
„ZUr Drehscheibe der Meınungen oder Tauschzentrale der Ideen“, W 4as „vıelleicht auf
einıge intellektuelle Schwerenöter reizvoll, auf die enge der Hörer aber schlechthin
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verwirrend, Ja verdummend wirkt“. Es oll ıcht VETSCSSCH werden, daß die Versuche
der damaligen Bundesregierung, eiınen VO ıhr beeinflußten Rundfunk schaffen, ıcht
daran scheiterten, da{ß S1e die Funktion des Rundfunks mıßachteten, sondern 1L1UTr des-
halb, weıl s$1e zentralıistisch gedacht jp Vergeblich WwWAarnten Urgane der Kırchen
anläfßlich der Umwandlung des Nordwestdeutschen Rundfunks 1954 davor, den und-
unkrat au eıner Art Parlamentsausschufß machen, ıh polıtisiıeren, etatı-
sıeren, und einer Machtdomäne, eınem polıtiıschen Besitzstand der Parteıen werden

lassen“. Regierung un Parteıien schenkten aum Gehör der Forderung autf der
denkwürdigen Tagung 1n Loccum 1mM September 1955 den Rundfunk den wechselnden
polıtischen un parlamentarıschen Konstellationen entziehen, ine Forderung, die
siıch das Bundesverfassungsgericht sechs Jahre spater eigen machte. Dem Gericht hatte
der Bund eılıg vorgegriften, ındem für die Deutsche Welle un den Deutschlandfunk
bestimmt hatte, dafß rund vıier Fünttel der Miıtglieder des Rundfunkrats VO Bundesrat
gewählt oder VO  3 der Bundesregierung ernannt werden. Auch 1mM Staatsvertrag über
das ZDF wurde den Regierungen VO  } Bund un Ländern un den Parteien weitgehen-
der Einfluß eingeräumt. Mınısterpräsiıdent Meyers beklagte aber bald darauf
29 Aprıl 1963 VOTr der Gesellschaft der Film- un Fernsehtorschung, daß die durch 1el-
taltıge andere öftentliche Ämter un Pflichten 1N Anspruch ZCNOMMECNCNHN Persönlich-
keiten aum dazu kommen, sıch die erforderliche Kenntniıs für ıhre Kontrollaufgabe

schaften; ylaubte, ein Mischungsverhältnis 7zwischen Politikern un Vertretern
der weltanschaulichen Gruppen un Interessengruppen, der Wissenschaft un auch der
Fernsehbenützer empfehlen sollen

In Bayern scheiterte 1964 der Versuch der Regierung, einen Prozef(ß der Rundfunk-
anstalt gCSCH den Staat 1n Zukunft dadurch verhindern, da{ß die Kontrollbefugnis
der Regierung durch die unbeschränkte Rechtsaufsicht verstärkt werden ollte; 1m Jahr
1973 scheiterte aufgrund elines Volksbegehrens der weıtere Versuch, die Zahl der Ver-
Lreter der Fraktionen des Landtags 1m Rundfunkrat VO  = eiınem Viertel auf mehr als
ein Drittel erhöhen. Es gelang aber ımmerhıiın, dem Rundfunkrat über seıne ZESETZ-
liche Kontrollfunktion hınaus FEinflu{ß auf die Leitung dadurch verschaften, daß der
Intendant die Hauptabteilungsleiter, die ıhm helfen sollen, seine Programmverantwor-
Cung Lragen, nurmehr MIit Zustimmung des Rundfunkrats, also eines politisch be-
einflußten GremiLums, beruten annn

Stand der Diskussion

Dıie Debatte der VErTrSANSCHEI Jahre zusammenzufassen, die Problematik der Kon-
trolle systematisch erfassen, versuchte der Staatsrechtslehrer Protessor Christian
Starck autf der Tagung der Evangelischen Akademıe 1in Arnoldshain 1973 Er
schliefßt miıt der These Parlamentarisch beherrschte oder weitgehend beeinflußte und-
funkgremien zerstoren das verfassungsrechtliche 5System VO  e Herrschaft un Kritik;
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Kabinettssitz un weısungsgebundenes Staatsamt sınd mıt der Mitgliedschaft 1ın eiınem
Rundfunkgremium unvereinbar. Diese Gedanken hat 1n seinem Gutachten VO

Junı 1974 weıtergeführt.
Professor Kurt Bıedenkopf suchte iın seiınem Vortrag VOTLr den rheinisch-westfälischen

Zeıtungsverlegern 1n Düsseldorf 1974 den Ansatz für eine Lösung 1n der
Funktion des Mediums, eın 1mM Sınn der Allgemeinheit konstruktives Spannungsverhält-
N1S zwıschen Zusammenarbeit un Konflikt aufrechtzuerhalten Zusammenarbeit 1m
Sınn des Beıtrags ZU Konsens, Konflikt 1mM Sınn der kritischen Dıstanz. Er behauptet,
die Kontrolle durch die gesellschaftlichen Kräfte, W1e S1e heute zeübt werde, habe
sıch eshalb nıcht bewährt, weıl die Pluralität der gesellschaftlichen Kräfte VO  } der
Polarität der politischen Auseinandersetzung zunehmend überlagert werde.

Der Intendant des Saarländischen Rundfunks, Dr Franz Maı, stellte 1974
be] der Jahrestagung des Instituts für Rundfunkrecht 1n öln das Entsendungsrecht
der relevanten Gruppen 1n rage, bemängelte das Vertahren der Auswahl der Gruppen
und der Benennung ihrer Vertreter, verwiıes auf die Gefahr, dafß solche Gruppen, deren
Interessen un Ziele oft berufsgebunden un apolıtisch sınd, plötzlıch 1in das Span-
nungsfeld politischer Parteıen kommen, dafß durch Politisierung die Realisierung der
bisher gemeınsamen Gruppeninteressen erschwert werde. Dr Maı hielt den Vorschlag
allgemeiner un yeheimer Wahl für die Rundtunkräte für diskutabel: ne1gte dem
VO  e Starck schon 1970 vorgeschlagenen Mischsystem, nach dem die relevanten Gruppen
mehrere Kandidaten benennen, AaUuUSs denen das Parlament auswählen muf{fßs Starck sieht
den Vorteil dieses Systems in der Kontrolle der vorschlagsberechtigten Verbände, dem
Zwang rationaler Begründung der Vorschläge un: 1n eliner Emanzıplerung ihrer
bestellten Vertreter. Dem stimmt Prof Wıilhelm Keweni1g 1n selinem 1974
bekanntgegebenen Gutachten

Eınen ausführlichen Beitrag ZU Gespräch hat der stellvertretende Intendant des
Norddeutschen Rundfunks, Dietrich Schwarzkopf, dem Tıtel „Gesucht: Eın
Gruppenbild 1n Grau“ in Heft unı dieser Zeitschrift geliefert. Er SE VOT
der Neıigung, SC}  Q den Einflufß der Parteijen 1mM Rundfunk Felde z1ıehen un
glauben, die Gruppenvertreter seıen nıcht 1in gleichem Ma{ ür alle jene Erscheinungen
antällıg, die den Parteivertretern vorgeworten werden: mehr Pluralismus ın den Gre-
mıen edeute nıcht zwangsläufig mehr Rundfunktfreıiheıt, keine geringere Getahr VO

Mifständen, da auch 1ne Gruppe ZUur Parte1 werden könne, ıhr freies Mandat einem
imperatıven. Dıie „Funk-Korrespondenz“ hat das Thema für i1ne Folge VO Veröffent-
lichungen der Meınungen gewählt. Schwarzkopf bezeichnet auch hier die rage als
sekundär, ob ZUur Kontrolle der Funktion des Rundfunks als Forum der Auseinander-
SCTZUNg allein Parteivertreter oder auch solche andere Gruppen zugelassen werden.
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Stellungnahme

Obwohl die Erklärungen Schwarzkopfs als Antwort Starck verstanden werden
mussen, beschäftigt siıch 1Ur Mit dem Vergleich der Vertreter VO Parteıen un der
Vertreter VO  3 sonstigen relevanten Gruppen, ohne die Tatsache würdigen, daß jene
1n vielen Gremıien mMit den Mitgliedern der Fraktion des Parlaments, also eınes Staats-
OTrSans, iıdentisch sınd, somıt das Gebot der „Staatsterne“ ıne unüberschreitbare Grenze
zieht. Dieses Problem sieht Kewenig auch dort, Miıtglieder VO Parlament NUur

deshalb gewählt werden, weiıl s1e Parteimitglieder sınd, weıl S1e als unkritisch gegenüber
iıhrer Parteı1 gelten.

Niıemand bestreıitet, da{fß polıitische Parteien den Gruppen gehören, die der
Meınungs- un Wiıllensbildung mitzuwirken haben Warum 1St die Auseinandersetzung

den Einfluß der Parteien trotzdem hart geworden, daß der Vorsitzende des
Verwaltungsrats des Westdeutschen Rundfunks, Dr Lenz, xylaubte, VOTL weıteren Ver-
suchen, ihren Anteil 1n Kontrollorganen beschränken, mMit der Warnung drohen
müssén, dies „werde 1LLULE noch mehr böses Blut erregen *

Da 1ın einer Demokratie 1Ur das polıtisch bedeutet, W as 1ın der Ofrtentlichkeit iSt,
glaubt keine Parteı1 ohne die Hılfe des Rundfunks wirken können. Politische Par-
telen unterscheiden sıch aber VO allen sonstigen gesellschaftlıchen Gruppen auch den
mächtigsten dadurch, da{fß s1e 1n der Lage sind, 1mM Parlament staatlıche Machrt Aaus-

7zuüben. Dıie Machteroberung un Machtbehauptung ZWingt Fraktionszwang, die
Auseinandersetzung den Herrschaftsanteil nötıgt dazu, 1n allen Sach- un Lebens-
bereichen testgelegte Machtinteressen wahren, die Menschen ın sıch ausschließenden
Gruppen un das siınd die Parteien versammeln. Die Aufgabe des Rundfunks,
die Vieltalt der Meınungen veröffentlichen, damıiıt sıch der Bürger ein Urteil bilden
kann, wiıderstreitet ıhrer Natur; s1e nehmen diesen Prozefß OÖOrIrWCS- Zwangsläufig siınd
S1e versucht, diesen Machtkampf aut den Rundfunk übertragen, gleichgültig, ob
sS1e siıch als Volksparteien verstehen oder ıcht Es 1St vorauszusehen, da{ß diese Ver-
suchung immer stärker werden wird.

Die irchlichen Vertreter beider Konfessionen 1n den Gremıien der Rundfunkanstal-
ten der Bundesrepublik sprachen 1im Namen vieler, als S1e bereits 1in iıhren Berichten
VO 6./7 Dezember 1979 autf diese Gefahren eindringlıch hınwıesen un eın Jahr
spater, 5./6 Dezember 19735 feststellten, da{fß die Arbeit 1n zunehmendem Ma{
durch die Polarısıerung 1n parteıipolitische ager bestimmt werde, da{ß sıch diese durch
Sachfragen nıcht gerechtfertigte Haltung autf personalpolitische Entscheidungen bis
den Redaktionen der Anstalten auswirke. So werde „der Opportunismus der Konftor-
miıtÄät Extremposıitionen der Mayorıtät w 1e die Mınorität 1n den Aufsichtsgremien
gefördert. Das publizistische Interesse der Sache leidet darunter.“ AES 1sSt festzu-
stellen, da{fßß einzelne Rundfunkratsmitglieder, die allgemeıne gesellschaftlich-relevante
Gruppen VerLreiecH; nahezu ohnmächtig siınd gegenüber den Fraktionen der Politiker.“

Es 1St keıin Zutall; da{ß gerade Vertreter der Kıiırchen diese Klage führen, denn ıhnen

112



Die gesellschaflliche Kontrolle des Rundfunks

1St das unıversale Denken un Handeln aufgetragen, dem auch der Rundfunk dienen
hat Sıe haben sıch bısher wiederholt unabhängig VO  — Gruppen- un Parteiunteressen
der Idee der Rundfunkfreiheit verpflichtet gezeigt. Damıt 1St die rage 1m Kirchen-
papıer der FDP beantwortet, ob die Vertretung der Kırche 1mM Aufsichtsorgan iıhrer
Funktion für den Bereich des Rundfunks entspricht.

Wer die Funktion der Aufsichtsgremien verbessern will, greift fehl, WE dıe
plebiszıtäre Wahl der Kontrolleure empfiehlt. Sıe führt ZU übermächtigen FEınsatz
der Parteiapparate un reizt DE Kampf mMIıt unsachlichen Argumenten, eingängıgen
Schlagworten, die große Zahl der Unorganısıierten und Uninformierten erreichen.
Sıe bedeutet erhöhte Gefahr, da{fß die Aufgabe der Gremıien verkannt wird. Sıe erscheint
auch ıcht dazu nÖöt1g, da{fß über der Vielfalt der Gruppeninteressen das (GGesamtınteresse
gewahrt werde. Der gemeinwohlorientierte Konsensus kommt eher zustande, jJe
klarer die Interessengegensatze zugegeben und geachtet werden; das Gemeinwohl wiıird
dann gewahrt, WenNn die Entscheidungen das Ergebnis eines Prozesses sınd, dem die
verschiedenen Betrachtungs- und Denkweıisen der einzelnen Gruppen teilgenommen
haben un die Einzelinteressen Ausgangspunkt, nıcht Ziel sind. Entscheidend 1St;
daß siıch die Vertreter mMi1t der Aufgabe und Arbeitsweise des Rundfunks befassen, dar-
über VO  3 der Leıitung des Rundfunks fortlaufend HOateruCchtet werden, die erforder-
iıche Kenntnis für ıhre Kontrollaufgabe erhalten, S1e nach den Kriıterien erfüllen kön-
NCN, die für den Rundtftunk gelten. Das dafür notwendige Gespräch 1St 1Ur möglıch,
Wenn die Zahl der Mitglieder begrenzt ISt; daß sich ıhm keines entziehen kann, iındem

die Diskussion un Meinungsäußerung dem Sprecher einer Koalıition überläßt.
Die Vertreter der nichtparteipolitischen Gruppen können erfahrungsgemäfß das

Gleichgewicht erhalten oder wiederherstellen, immer dies durch den Fraktions-
W: gestort wird. S1e haben siıch aber auch als Kommunikatoren tür ıhre Bereiche
erwıesen und 1n ıhren Versammlungen 1mM Haus des Rundfunks un draufßen 1mM Land
ZUr Information der Ofrentlichkeit wesentlich beigetragen. In dem Ma(ß, ın dem s1e
aktive Offentlichkeit herstellen, den oft vermifßten un: vertehlten Weg VO Emp-
fänger ZU Sender öftnen, übertrifit iıhre Eıgnung die der anderen. Manfred Jenke hat
in der Folge der Meinungsäußerungen in der „Funk-Korrespondenz“ anderem
die rage gestellt, WwW1e€e sıch die Mitwirkung VO  3 Vertretern des kulturellen, insbesondere
auch künstlerischen Lebens beim Bayerischen Rundfunk ewährt hat Fur den Bayerı1-
schen Rundfunk annn festgestellt werden, da{ß diese Vertreter die Beratung sachlich
vertieft, belebt un ergiebig gemacht haben; S$1e haben bewußt gemacht, w A4sSs in der
Rundfunkpolitik oft übersehen oder verleugnet wiırd, da{ß der Rundfunk ein Faktor
nıcht L1LLUL der Politik, sondern auch der Kultur 1St

Den Bedenken SC  Q das Entsenderecht der Gruppen se1l erwiıdert: Dıie Anerkennung
der gesellschaftlichen Relevanz durch das Parlament 1St naturgemäfßs 1ne poliıtische Ent-

scheidung. Dıie Parteien täuschen sıch aber, W CIl s1e auf iıne fortdauernde Bindung der
Vertreter der VO  - ihnen begünstigten Gruppe rechnen oder glauben, diese WI1e Frak-
tionsmitglieder lenken können. Wer befürchtet un diese Befürchtung ISt, W1€e be-
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reıts erwähnt, gedußert worden daß dıe Gruppen politisiert werden, wWwenn s$1e ZUr

Entsendung VO  3 Vertretern privilegiert werden, wiıird zugeben müussen, da diese Ge-
fahr geringer ISt, wenn die Gruppen iıhre Vertreter in dem VO Parlament geregelten
Vertahren selbst bestellen können, als Wenn S1e diese dem Parlament 11Ur vorschlagen.
Der Vorteil der Emanzıpation dieser Vertreter VO  } ihrer Gruppe erscheint mır i{rag-
würdıg: Der Vertreter, der AUS dem Dreiervorschlag durch das Parlament bestellt wiırd,
ann VO seiner Gruppe 1988088 emanzıpiert werden, WECNN parteıpolitisch gebunden
wırd eın schlechter Tausch Das Bestellungsverfahren aber annn auch (0)88 daraufhin
kontrolliert werden, ob die Regeln beachtet sind.

Dıie FEFDP hat auf ıhrem Parteıitag 1973 die Zuwahl VO  5: Persönlichkeiten durch das
remıum des Rundtunks selbst vorgeschlagen. Starck, Sontheimer, Langenbucher y]lau-
ben 1n iıhren Gutachten, Zuwahl empfehlen sollen Das Bundesverfassungsgericht
hat nıcht NUur VO  e} den gesellschaftlich-relevanten Gruppen, sondern auch VO solchen
„Kräften“ gesprochen. Das Problem, Wer auf diese Weıse W werden soll un:
WL ıh bestellt, erscheint der Prüfung WEeTrt. Die Eıgnung bestimmt sıch nach dem rad
der Vertrautheit MIt den Problemen der Gesellscha f} un: des Rundfunks un ihrem
Beıtrag ftür 1ine aktıve Oftentlichkeit.

Die Diskussion über die Zusammensetzung der Aufsichtsorgane wırd ımmer dann
auf dem rechten Weg se1nN, WEeNN S1e als Leitgedanken festhält: Demokratie hat ein
kritisches Gegengewicht ZUuUr polıtıschen Macht nÖöt1g, der Rundfunk darf darum nıcht
dem polıtischen Mehrheitswillen überlassen werden. Seine Kontrolle mufßß geordnet
se1N, da{fß 1n seine UOrgane VOTr allem diejenigen erufen werden, die iıhre Aufgabe 1n
diesem Sınn verstehen. Dıies sınd aber nıcht in erster Linıe Gefolgsleute führender
Abgeordneter, sondern solche, die der parteigebundenen Politisierung entgegenwiırken
wollen un können, sıch publizistischen Argumenten, auch WEeNn S1e unbequem sind,
nıcht verschließen. Dıie Vielzahl wahlberechtigter Gruppen wırd das gebotene breite
Spektrum ehesten herstellen. Dıie gerechte Auswahl 1St hier eın gyrößeres Wagnıs
als überall]l dort, 1n der Demokratie das Spiel der Kräfte iın Gang 1St un gehalten
werden Mu Das Rechenwerk, ob der Katalog stımmt, Mag N1ıe Zanz aufgehen. Das
soll uns aber iıcht verdrießen; eın Repräsentantengremıium 1St ıne Ideallösung. Der
Katalog stiımmt, WEeNn die für die Demokratie unentbehrliche Funktion der (35:
waltenteilung gewährleistet, weıl die Personalkörperschaften, die Repräsentanten des
kulturellen Lebens iıhre diıenende Raolle als Glieder der Gesellschaft spielen können, das
Ööftentliche Gespräch führen, das der Rundfunk se1n MUu:
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